Handbuch für solothurnische Gemeinden: Einwohnerkontrolle



Ort und Datum


Einschreiben (R)


Falls refusiert oder nicht abgeholt, als taxpflichtige B-Post zurücksenden!


Anschrift

Verfügung

Sehr geehrter Herr Hauser

Sachverhalt

Per 1. Juli 2009 haben Sie Ihren zivilrechtlichen Wohnsitz nach Musterhausen verlegt. Da Sie Ihrer Meldepflicht nicht innerhalb der vorgegebenen 14 Tage nachgekommen sind, haben wir Sie mit Schreiben vom 23. Juli 2009 sowie am 19. März 2010 aufgefordert, sich bei unserer Einwohnerkontrolle anzumelden. Sie sind Ihrer Meldepflicht bis heute nicht nachgekommen.

Erwägung

Gestützt auf §3 des Gemeindegesetzes hat sich, wer in einer Einwohnergemeinde Wohnsitz oder Aufenthalt begründet, innert 14 Tagen anzumelden und seine Ausweispapiere zu hinterlegen.

Die Gemeindeordnung Musterhausen regelt unter §4 die Meldepflicht für alle Personen, die in die Gemeinde zuziehen. Die Anmeldung bei der Einwohnerkontrolle hat innerhalb von 14 Tagen zu erfolgen. Bei der Anmeldung sind gemäss §7 die Ausweisschriften zu hinterlegen.

Nach Artikel 24 Absatz 1 der Bundesverfassung haben Schweizerinnen und Schweizer das Recht, sich an jedem Ort des Landes niederzulassen. Die Niederlassungsfreiheit berechtigt allerdings nicht, einen beliebigen Ort der Niederlassung zu bezeichnen, ohne dass gewisse tatsächliche Voraussetzungen dafür gegeben sind (Karl Spühler, Die Rechtssprechung zur polizeilichen Meldepflicht bei Niederlassung und Aufenthalt, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht, 1992, S. 338.)

In Anlehnung an Artikel 23 ZGB hat eine Person ihren Wohnsitz oder ihre Niederlassung an dem Ort, an dem sie sich mit der Absicht des dauernden Verbleibens aufhält. Für die Frage der Niederlassung ist nicht auf die subjektive Verbundenheit mit einem Ort, sondern auf objektive Merkmale abzustellen. Die Absicht des dauernden Verbleibens bedeutet im polizeilichen Meldewesen, dass eine Person länger als drei Monate in einer Gemeinde zu verweilen gedenkt. Folgende Indizien bekräftigen Ihre Wohnsitznahme und Ihre Meldepflicht in Musterhausen:

· Gemäss Auskunft der Liegenschaftsverwaltung XY wird die Wohnung am Amselweg 9 von Ihnen bewohnt.

· Die Befragung der Nachbarschaft durch die Kantonspolizei hat ergeben, dass Sie sich regelmässig und dauerhaft am Amselweg 9 in Musterhaussen aufhalten.

· Sämtliche, an die Anschrift Amselweg 9, adressierte Korrespondenz konnte zugestellt werden.

· et cetera

Bei der Anmeldung ist der Heimatschein bei der Einwohnerkontrolle zu hinterlegen (§10 Bürgerrechtsverordnung / §7 GO) sowie nach folgende Urkunden vorzulegen (Hinweis Gemeindeordnung):

· Heimatschein

· Krankenkassenversicherungsnachweis

· Wohnungsnachweis/Mietvertrag

· AHV-Ausweis

· (gegebenenfalls noch andere Ausweise und Dokumente)

Verfügung

1. Sie haben sich bis spätestens am 16. April 2010 ordnungsgemäss bei der Einwohnerkontrolle Musterhausen anzumelden und die erforderlichen Unterlagen vorzuweisen.

2. Sollten Sie Ihrer Meldepflicht erneut nicht nachkommen, wird Ihre Anmeldung rückwirkend per 1. Juli 2009 von der Einwohnerkontrolle Musterhausen vollstreckt.

3. Wir weisen Sie darauf hin, dass wer vorsätzlich oder fahrlässig die Meldepflicht verletzt, wer die Ausweispapiere nicht hinterlegt oder bei An- oder Abmeldung die Auskunft verweigert oder unwahre Angaben macht, mit Busse in friedensrichterlicher Kompetenz bestraft wird. (GG §4). Die Anzeige erfolgt durch die Einwohnerkontrolle Musterhausen.

Freundliche Grüsse

Einwohnerkontrolle Musterhausen

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfügung der Einwohnerkontrolle kann innert 10 Tagen schriftlich bei der Beschwerdekommission der Einwohnergemeinde Musterhausen Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerde muss einen Antrag und eine Begründung sowie die Angaben von Tatsachen und Beweismitteln enthalten.

z. K. (Wegzugs- oder Zuzugsgemeinde)

Muster 4a


